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(Bekanntmachungen)

KOMMISSION

Änderung der Bekanntmachung einer Ausschreibung der Erstattung bzw. Abgabe für die
Ausfuhr von Weichweizen nach allen Drittländern

(97/C 274/ 12 )

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 211 vom 12. Juli 1997)

Seite 10 , Titel I „Gegenstand", Ziffer 2 wird wie folgt geändert :

„2 . Die Gesamtmenge, auf die sich die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1501 /95 der Kommission ('), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1259/97 (2 ), genannten Festsetzungen der Höchstausfuhrerstattung oder Mindestaus
fuhrabgabe beziehen können, beträgt ungefähr 2 000 000 Tonnen."


